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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1962

Norm

ABGB §897

ABGB §983

ABGB §1054

Rechtssatz

Der Abschluss eines Kaufvertrages, mit dem sich der Verkäufer verp9ichtet, dem Käufer einen Kredit zur Bezahlung

des Kaufpreises zu bescha:en, ist als ein aufschiebend bedingtes Rechtsgeschäft anzusehen, wenn die Vertragsteile

den Kauf von der Kreditbeschaffung abhängig gemacht haben.
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